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1. Voraussetzungen 

Die Schweiz und Argentinien haben am 14. September 1999 ein Abkommen über den 
Austausch von jungen Berufsleuten getroffen. Danach können junge Schweizer, die ihre 
beruflichen und sprachlichen Kenntnisse erweitern möchten, eine argentinische Aufent-
halts- und Arbeitsbewilligung für die Dauer von maximal 18 Monaten erhalten.  
 Altersgrenzen: 18-35 Jahre  
 abgeschlossene Berufsausbildung  
 die Anstellung muss im erlernten Beruf bzw. Studiengebiet erfolgen  
 die Bezahlung muss orts- und berufsüblich sein  
 Teilzeitarbeit oder die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit sind ausgeschlossen  
 
Wenn Sie ein Berufspraktikum in Argentinien absolvieren möchten, müssen Sie sich in 
erster Linie selbst um eine Stelle bemühen. Tipps zur Stellensuche finden Sie auf der 
Website des EDA unter www.eda.admin.ch >Dienstleistungen >Leben im Ausland 
>Auswandern >Arbeiten im Ausland. 
 
 
 

2. Bewilligungsverfahren 

Wenn Sie einen Arbeitsvertrag abgeschlossen haben, müssen Sie eine argentinische Ar-
beitsbewilligung beantragen. Die dafür notwendigen offiziellen Formulare finden auf unse-
rer Internetseite www.sem.admin.ch >Einreise & Aufenthalt >Auslandaufenthalt 
>Stagiairesprogramme. 
 
Ihr Gesuch muss folgende Unterlagen enthalten: 
 Offizielles Gesuchsformular, wenn möglich in Spanisch ausgefüllt, in zweifacher Aus-

führung  
 Offizieller Arbeitsvertrag mit Angaben über Zweck des Praktikums, Lohn, Dauer, Ar-

beitsort etc. 
 Kopie des Berufsdiploms, mit spanischer oder englischer Übersetzung  
 Kopien der letzten Arbeitszeugnisse, mit spanischer oder englischer Übersetzung 
 Strafregisterauszug im Original (kann am Postschalter oder per Internet bestellt werden: 

www.bj.admin.ch), beglaubigt mit Apostille (=Stempel der Bundeskanzlei, siehe unter 
www.bk.admin.ch >Dienstleistungen >Legalisationen) 

 Geburtsurkunde (erhältlich an Ihrem Geburtsort), beglaubigt mit Apostille (=Stempel der 
Staatskanzlei Ihres Wohnkantons, siehe unter www.ch.ch >Behördenadressen) 

 2 aktuelle Passfotos 
 
Senden Sie Ihr Gesuch an folgende Adresse: 
 
 Staatssekretariat für Migration SEM, Sektion Arbeitskräfte Deutsche Schweiz, Quellenweg 6 

3003 Bern-Wabern 
 
Wir leiten Ihr Gesuch an die zuständige argentinische Behörde weiter und diese orientiert 
Sie über das weitere Vorgehen. Zusätzlich zur Arbeitsbewilligung benötigen Sie ein Einrei-
sevisum der argentinischen Botschaft in Bern. 
 
Diese Formalitäten dauern mindestens 8 Wochen. 
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3. Kosten und Einreise 

Wird Ihrem Antrag entsprochen, schickt das Ministerio de Relaciones Exteriores in Buenos 
Aires dem argentinischen Arbeitgeber eine schriftliche Arbeitserlaubnis für Sie, und er-
mächtigt die argentinische Botschaft in Bern zur Erteilung eines Einreisevisums mit Ar-
beitsbewilligung. Kosten: CHF 150.- bis 400.- je nach Aufenthaltsdauer. 
 
Für die Einreise benötigen Sie einen gültigen Reisepass mit Visum. Nach der Einreise 
müssen Sie sich bei der für Ihren Wohnort zuständigen Polizeibehörde anmelden. 
 
 
 

4. Stellenwechsel und Verlängerung 

Gesuche für einen Stellenwechsel oder eine Verlängerung des Praktikumsaufenthaltes 
(bis max. 18 Monate) sind in Argentinien zu richten an das 
 
 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (MRECIC), Subdirección 

Nacional de Cooperación, Esmeralda 1212, piso 12°, 1007 Capital Federal, Argentina 
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